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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Aüfgfürii von § 9 AbS. 1 ul'id 2 aes BäügeS8tZbUches (BauGB) in der F888Ung vom 27.08.1997 
(BGBI. I S. 2141), berichtigt am 16.01.1998 (BGBI.I S. 131) I.V.m. den §§ 1 ff. der 
Baunutzungsverordoong (BauNVO) in der F888Ung vom 22.04.1993 (BGBI. I S. -tea) werden 
folgende bauplanungsrechtliche Fes1setzungen ge1roffen: 

1. Art der baulichen Nutzung 
Mlschgebiet 
(§8BaLINO) 
(1) Der räJmlche GeHungsberek:h des BebauulVlplanes Md als MIschgebIet ausgewiesen. 

(2) Gartenbaametrtebe. Tankstellen und VergnOgll1g88tätten sind nicht zulAsslg. 

(3) Maßgebend fOr die Zulässlgkelt von Anlagen, Einrichtu~en und Nutzungen Ist der Vorhaben-und 
ErschIleßungspian I.d.F. vom 12.04.1999, d&r Bestandteil dlesee Bebauungsplanes Ist. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
2.1 Zulissige Grundfläche 
(§ 19 BauNVO) 
Maßgebend für die zulässige Grundflädle ist die im zeichnert9chen Tell des Bebauungsplanes 
festgesetzte Grundftächenzm11 (GRZ). 

2.2 Zulässige GebAudehöhe 
(§ 18 BauNVO) 
(1) MaßgebendfilrdiezulA88ige GebAudehöhe sind die Bltragungen im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplanes. . 

(2) Unterer Bezugspunkt der mAssIgen GebAudehöhe Ist die Erdgeschoßfußbodenhöhe (EFH) der 
Gebäude. Oberer Bezugsptltkt Ist der äußere Sdmlttpunkl der Dachhaut mit der Außenwand. 
Maßgebend ist der nadlfolgende Schemaschnti. 

(3) Von der misslgen GebAudeMhe können Ausnahmen für technisch bedilgtB Aufbauten 
zugelassen werden. 

3. Bauweise 
(§ 22 BauNVO) 
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Es wird abweichende Bauweige (a) fesIgesetzL Gebäude sind lIIr bis einer Länge von 130 m 
zulässig. Maßgebend mr die zulA88Ige BauweIse Ist de StruIdLr der Bauk6rper im Vort.aben- und 
ErschIeßungsrAan I. d. F. vom 12.04.1999. 



4. Oberbaubn Grundstücksftichen 
(§ 23 BauNVO) 
(1) Dia übarbaubaren Grundstik:bftichen werden durch Ba~renzen festgesetzt. 

(2) Die Im zeld\nartschen Tell des Bebauu~ f8i~tztan Bau!Jenzen besitzen keine 
unterirdische Wirkung. 

6. Von der Bebawng freizuhaltende FlAchen 
(§ 9 Abs.1 Nr. 10 BauGB) 
(1) DIe von der Bebawrv freizuhaltende Fläche dient dem Aufenthalt, der Erholung lI1d der 
Kommunikation. 

(2) Eine baJllcha Nutzung dieser FlAche Ist nldrt 21JIIssIg. Dasselbe gilt fOr eine Lagemutzu~. Davon 
ausgenommen sind untergeordnete bauliche Anlagen, de der ZweckbestlnmUI'(J der FlIehe 
entsprechen. 

(3) StelpIätze und Garagen sind auf den. von der Bebawng freizuhaltenden FlAche ~ zuJ8sslg. 
Ausnahmen können zugeIaseen warden für Fahll8dsbstelplAtzs. 

6. Zufahrten 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Von der HaldenstraBe, vom FW Nr. 1910 und von der WeJzenwIleI1traße sind Zufahrten nicht 
zulissig. Dawn ausgenorrmen sind Feuerwehrzufahrten LI1d Zufahrten zu stellplAtzen -vm der 
Welzenwilers1raße entsprechend dem Vorhaben-LI1d Ersd1IIeßu~ I. d. F. wm 12.04.1999. 

1. Versorgungsftichen 
(§ 9 Abs. 1 ~. 12 BauGB) 
Siehe PIaneIntrag. 

8. PfIa~ 
(§ 9 Abs. 1 tot. 26 BauGB) 
(1) Entsprechend den DnteIlungen Im zelchnerisd1en Tell des Bebauungsplanes stnd ~ der 
Garten- und Welzenwilerstraße staOOortgerechts und großkronige Laubbäume zu pfIEman. 

(2) Iwf dar nicht iberbaubaran Gnmdstüclcsflime Ist Je 260 .". qefangene GrundstiDsflaclle en 
standortger8cht und gtoßkronigar Laubbaum zu pftanzen. 

(3) Abgäng~ Laubbäume sind arte~ zu ersetzen. 



B. ÖRTUCHE BAUVORSCHRIFTEN 
Aufgrund von § 74 der l.ande8bauordl1.lng (00) für Baden-WilIUBmberg vom 08.08.1995 (GBI. S. 
617) warden folgende ör1lk:he Bauvorschrtftan zusarm1eI'I mt dem Bebauungsplan aufgestsllt: 

1. OachgestaHung 
(1) Die Hauptbaukörper sild mit geneigten DachfIächen auszubilden. Maßgebend Ist der Vorhaben-
und Ersmlleßungeplan I. d. F. vom 12.04.1999. 

(2) Helle und glAnzende Materialien sind für die Dachelldeclwng nlcht zulässig. 

2. F8888dengestaltung 
RuoreszJerende und grelle Naterfallen sind zur Fassadengesta/lung nicht zulässig. 

3. Aussengeslalhr1g 
(1) Offene stellplätze sind mitwasaerdurchlis8igen EIeIAgen auszubilden. 

(2) DIe nloht übelbauten GrundstUcksftäch sind gArtnertsch anzulegen und zu untamaJten, soweit sie 
nicht als lugalgs-, Zufahrts.. und FeuerwehrtAchen benOIIgt werden. 

4. Werbaanlagen 
(1) Werbeanalgen auf Dlchem sind nicht zulAssIg. 

(2) Lauf.. und WechseIIlchtanIagen sowie l..agefwerbLllQ sk1d rKhtzulisslg. 

(3) Anagen und EinrichbJ1gen, die zum Ansd1Iag YtlI1 Plakaten und anderen werbewirksamen 
Gegenstinden bestimmt sild, sind nicht zulässig. Ausnahmen kömen zugelassen werden rur 
utraßsäulen, die auf Veranstalungen, Angebote urll 8rrictt1r1gen vrx Ort hinweisen. 

C. HINWEIS 

1. Die Baugrundstiidce liegen im ehemaligen, aufgefülten Neckarbett. Bei den Baugrundstilckan 
handelt es sich zudem um einen aufgegebenen IndU8li1eetBndort. Altablagarungen und AHstandol19 
sind Allastan im Si1ne des Bodenschutzrechtes. /IIJf die BeseitIgungs., SaniaRJ1gs- und 
Oberwachll1gspftlchten wird hingewiesen. 

2. Maßgebend fQr die ZuIässigkei1 einer baulichen Nutzung Im räumlichen GeItu~reIch 
dieses vort\abenbezogenen Bebauungsplanes ist der Vorhaben-und ErschlleßugspIan 
vom 12.04.1999. Dieser Vorhaben· und Er8chIleßungspian Ist BestandteIl des 
Bebauungsplanes. 



VERFAHRENSVERMERKE 
AUFSlELWNGSBESCHLUSS 
Der Gemeinderat der Stadt TQblngen hat am 17.05.1999 beschlossen. den Bebauungsplan nach § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen und eine vorgezogene Bürgerbeteil9Jng nsm § 3 Ab&. 1 BeuGe 
durchzufi'Jhren. Der AlDtsIlungsbeschkJß wuRie am 20.05.1999 ortsü~id:J bekanntgemacht. 

BORGERBETEIUGUNG 
Die Bürgefbet8iligu~ nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte Im Ratmen einer 
• Plansuflageln derZeIt vom 15.03.1999 bis einschließlich 26.03.1999. 
Dabei wurde Gelegenheit zur AußenJng md Erörterung dar Planung gegeben. 

BETEILIGUNG DER TRÄGER OFFENTUCHER BELANGE 
DIe Tliger Offentlcher Belange wurden nach § 4 Alls. 1 BauGB bei der Aufstellung des BebauungspIanBs am 
befeHIgt. 

AUSLEGUNGSBESCHLUSS 
Der Bebauu~plan wurde am 17.05.1999 als Entwurf gebiligl Gleichzeitig wurde seine öffentliche hlsIegung nach § 3 

, Abt. 2 SauGB beschIo8sen. 

OFFENTLICHE AUSLEGUNG 
Der Bebauqsplanentwurf mit BegMdung und ggf. Gri'rIordnungsplan 'MI'de nach § a AbI. 2 BauGB nadl 
vorhqer ortsüblcher Bekann1macNJng am 20.05.1999 n der F888Ung vom 12.04.1999 
von 31.05.1999 bis einschließlich 30.06.1999 MentIich ausgelegt. 

SATZUNGSBESCHLUSS 
Der Gemeinderat der stadt Tübingen hat am 26.07.1999 den Bebawngsplan nach § 10 BauGB, § 74 
Landesbauordnung und § 4 Gemeindeordnung als Satzung beschlossen. Maßgebend ist der lageplan mit 
zeichnerischen und textlichen Fes1setzungen In der Fassung vom 02.07.1999 sowie die Begründung vom 02.07.1999. 

Die OurchfDhnllg der o.g. Verfahrensscht1tte wird bestätigt: 

Tübingen,27.07.1999 

AUSFERTIGUNG 
Tübingen r 28.07.1999 

INKRAFTTRETEN 

BOrgermelsteramt 
V8ltretung 

~ 

Der Salzungsbe6chbJß des Bebauungsplanes 'MJJde nach § 10 Abs. 3 BeuGB am 29.07.1999 ortsObIIch 
bekanntgemacht. Mit dieser Bekann1machung wurde der Bebauungsplan rechtsvefblndlch. 

Tübingan.29.07.1999 
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


